
 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
           Aich, 08.11.2023 

 
 

Jagdpachtauszahlung 
 

Der Jagdpacht für 2023 kann ab einer Größe von 1 ha in der Zeit 
 

vom 15.11.2023 bis 31.12.2023 
 

während der Parteienverkehrszeiten (Mo. bis Fr. von 08:00 bis 12:00 Uhr) von den 
Grundeigentümern beim Gemeindeamt bar abgeholt werden. 

 
 

Wohn- u. Heizkostenzuschuss des Bundes 
in der Höhe von € 400,-- pro Haushalt 

Einkommensgrenze u. Antragsfrist wurde geändert!!!! 
 

Die Antragsfrist für diesen Zuschuss wurde nun bis 30. November 2023 verlängert. 
Zudem wurde die Einkommensgrenze auf € 40.045,-- (Haushalts-Jahresnetto-
einkommen 2022) erhöht. 
 
Der Zuschuss kann online unter www.soziales.steiermark.at beantragt werden. 
Personen ohne Internetzugang und jene die Hilfe bei der Antragstellung benötigen, 
können ins Gemeindeamt kommen. Wir unterstützen Sie gerne. 
 
Bezieher/innen des Heizkostenzuschusses des Landes Steiermark für 2022/2023 sowie 
Personen, die in den Monaten Jänner bis Mai 2023 (zumindest einen Monat) eine Wohn- 
oder Sozialunterstützung bezogen haben, wird der Betrag automatisch ausbezahlt bzw. 
überwiesen.  
 

 

Bitte keine Tauben füttern! 
 
Wer für Tauben altes Brot oder Ähnliches ausstreut, tut nichts Gutes. Es kommt 
unweigerlich zu einer Überpopulation und das sollte vermieden werden. Deshalb 
ersuchen wir das Füttern der Tauben zu unterlassen. Danke für euer Verständnis! 
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Amtliche Mitteilung 

Der Bürgermeister: 
Franz Danklmaier eh. 


